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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.2005

Norm

KO §199 Abs2

Rechtssatz

Die Abtretungserklärung des § 199 Abs 2 KO erfasst sowohl bestehende als auch künftig zu erwerbende Forderungen,

soweit sie das Existenzminimum nach § 291a EO übersteigen. Der Schuldner ist nicht zum Empfang des pfändbaren

Teils des Einkommens berechtigt.

Entscheidungstexte

8 Ob 4/05d

Entscheidungstext OGH 17.02.2005 8 Ob 4/05d
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